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Hausordnung und 

Gebührenordnung 

für das 
Evangelische Gemeindehaus 

Mühlheim / Renfrizhausen 

 

Hausordnung 
 

§ 1 Vorbemerkungen 
Das Gemeindehaus soll in Ergänzung der sonntäglichen 
Gottesdienste Begegnungen und Zusammenkünfte der 
Kirchengemeinde und ihrer Jugend in zwangloser Form 
ermöglichen. Das Gemeindehaus ist ein Haus der Kirche. Daher 
dürfen alle Veranstaltungen der Verkündigung der frohen 
Botschaft von Jesus Christus nicht widersprechen. Es steht der 
gesamten kirchlichen Arbeit, den landeskirchlichen 
Gemeinschaften, dem Evangelischen Jugendwerk und dem 
Kirchenbezirk zur Verfügung. Auch ökumenische 
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Veranstaltungen sollen hier ihren Platz haben. 

§ 2 Hausrecht 
Das Hausrecht übt der Kirchengemeinderat aus. Er kann einzelne 
Personen mit der Ausübung dieses Rechtes betrauen. 

§ 3 Belegung des Gemeindehauses 
Über die Belegung des Gemeindehauses entscheidet grundsätzlich 
der Kirchengemeinderat; dieses Entscheidungsrecht kann an 
Einzelpersonen delegiert werden. Die Belegung erfolgt in der 
Regel nach folgenden Gesichtspunkten: 

3.1 Für Veranstaltungen der Kirchengemeinde und der unter § 1 
genannten Gruppen wird das Gemeindehaus kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 

3.2 Die Belegung der einzelnen Räume für regelmäßige 
Veranstaltungen wird im Zusammenwirken der oben genannten 
Person, des Kirchengemeinderates und der Mitarbeiter/innen der 
einzelnen Gruppen und Kreise festgelegt. 

Eine unregelmäßige Belegung ist, um Überschneidungen zu 
vermeiden, vorher mit der o.g. Person abzusprechen. 

3 . 3  Für sonstige Veranstaltungen kann das Gemeindehaus gegen eine 
entsprechende Gebühr (vgl. die jeweils aktuelle Gebührenordnung) 
zur Verfügung gestellt werden, sofern diese Veranstaltungen dem 
Charakter des Hause (vgl. § 1) nicht widersprechen. 
Solche Veranstaltungen sind rechtzeitig bei der o.g. Person zu 
beantragen, damit der Kirchengemeinderat gegebenenfalls die 
Möglichkeit hat, über diesen Antrag zu entscheiden. 

3.4 Für nicht-gemeinnützige kommerzielle sowie politische 
Veranstaltungen wird das Gemeindehaus nicht zur Verfügung 
gestellt. 

§ 4 Benützung des Gemeindehauses 
Im allen Räumen des Gemeindehauses - auch im Eingangsbereich - 
ist das Rauchen strikt verboten!  Die gesetzlichen Jugendschutz-
bestimmungen müssen eingehalten werden. Für minderjährige 
Jugendliche besteht ein generelles Alkoholverbot auf dem ganzen 
Gelände des Gemeindehauses. - Dieses ist - gerade bei 
Privatvermietungen - durch einen Erwachsenen / Erziehungs-
berechtigten, der im Schadensfall haftet, regelmäßig zu überprüfen. 

4.1 Alle Benutzer des Gemeindehauses verpflichten sich, das Haus 
samt Inventar und Außenanlagen pfleglichst zu behandeln und die 
Räumlichkeiten in ordentlichem Zustand zu verlassen. 

4.2 Jede/r Benutzer/in hat eine verantwortliche volljährige Person / 
Erziehungsberechtigten (mindestens 25 Jahre alt) zu benennen. Das 
Betreten und Benutzen der Räume ist nur in ihrem Beisein 
gestattet.; Die verantwortliche Person versichert sich über die 
ordnungsgemäße Übernahme des Gemeindehauses und dessen 
Rückgabe. Sie meldet Schäden und Verluste und haftet für den 
Wiederbeschaffungswert. Der oder die ausgehändigten Schlüssel 
muß / müssen spätestens am darauffolgenden Tag bei der Abnahme 



abgegeben werden. 
4.3 Jede/r Benutzer/in sorgt selbst für die Bestuhlung. 

Nach der Veranstaltung ist der ursprüngliche Zustand wieder 
herzustellen. Beim Verlassen des Gemeindehauses sind alle Lichter 
zu löschen; geöffnete Fenster sind zu schließen und die Heizungen 
sind - sofern sie verstellt wurden - wieder zurückzustellen 

4.4 Die Räume des Gemeindehauses sind besenrein zu verlassen. 
Der Parkettboden im Saal darf nicht naß geputzt werden; bitte 
nur Besenreinigung! Die Küche muß bei Benutzung naß gewischt 
werden. Gegebenenfalls bei entsprechenden Außenbedingungen das 
Foyer ebenso. Auch die Toiletten sind naß zu putzen. 
Jeglicher Abfall ist zu sammeln und von den Benutzer/innen 
mitzunehmen und entsprechend zu entsorgen. 
Besonders ist darauf zu achten, dass im Kühlschrank keine, Speise- 
und Getränkereste verbleiben. Eventuell erforderliche 
Nachreinigungen u. ä. werden in Rechnung gestellt. 

4.5 Die Tische und Stühle des Jugendraumes können einzig für 
Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle ausgeliehen werden. - 
Weitere Gegenstände aus dem Gemeindehaus werden in der Regel 
nicht ausgeliehen. 

 
§ 5 Küchenbenutzung 

Bei Benutzung der Küche ist in besonderer Weise auf Sauberkeit zu 
achten; die Küche muss bei Benutzung nass gewischt werden (siehe 
4.4). Jeglicher Abfall ist zu sammeln und von den Benutzer/innen 
mitzunehmen. - Dieses gilt auch für Kinderwindeln; diese sind bitte 
auch nicht im Mülleimer vor der Tür zu entsorgen, sondern 
ebenfalls mit nach Hause zu nehmen! 
Besonders ist darauf zu achten, dass im Kühlschrank keine Speise- 
und Getränkereste verbleiben. 

§ 6 Nutzungszeiten 
In der Regel sollten alle Veranstaltungen spätestens um 23°° Uhr 
beendet sein. Ab 22°° Uhr ist auf störende Geräusche außerhalb des 
Gemeindehauses aus Rücksichtnahme auf die Anwohner zu 
verzichten. 

§ 7 Gebührenordnung 
Für die Nutzung des Evangelischen Gemeindehauses werden 
Gebühren nach der aktuellen Gebührenordnung erhoben. - Sozialen 
und gemeinnützigen Gruppierungen kann das Gemeindehaus zum 
halben Gebührensatz überlassen werden. 

Allen Mitarbeiterlinnen der Teil-Kirchengemeinden Mühlheim, 
Empfingen und Renfrizhausen einschließlich der Mitglieder der 
kirchlichen Chöre, die mindestens ein Jahr mitarbeiten, können 
einmal jährlich die Räume des Gemeindehauses gegen Entrichtung 
von 30% des aktuell gültigen Gebührensatzes zur Verfügung 
gestellt werden. 

 
Haftung 
Die Evangelische Kirchengemeinde haftet nur für Vorsatz oder 



grobe Fahrlässigkeit ihrer gesetzlichen Vertreter/innen oder 
Erfüllungsgehilfen/innen. 
Die Benutzer/innen stellen die Evangelische Kirchengemeinde von 
etwaigen Haftungsansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder oder 
Beauftragten, den Besucher/ innen ihrer Veranstaltungen oder 
sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der 
Benutzung der überlassenen Räume und Anlagen stehen. 
Die Benutzer/innen verpflichten sich, ihrerseits auf eigene 
Haftungsansprüche gegen die Evangelische Kirchengemeinde und 
deren Bediensteten oder Beauftragten zu verzichten. Für 
mitgebrachte Geräte und sonstige Gegenstände (z.B. Instrumente) 
übernimmt die Evangelische Kirchengemeinde keine Haftung. 
Dieses gilt auch bei Verlust oder Beschädigung von 
Kleidungsstücken, Wertsachen und anderen Gegenständen. 
 
Überlassungsvertrag 
Es wird zu jeder Vermietung ein schriftlicher Überlassungsvertrag 
zwischen der Kirchengemeinde und der unter 4.4 genannten 
verantwortliche volljährige Person / Erziehungsberechtigten 
(mindestens 25 Jahre alt) geschlossen. 
 

 

Gebührenordnung 
 
Der Kirchengemeinderat Mühlheim / Renfrizhausen hat in seiner Sitzung 
vom 11. Oktober 2ooo folgende Gebührenordnung für das Evangelische 
Gemeindehaus festgelegt: 
 
Gemeindehaus mit Küchenbenutzung 100,00 €/ für MA: 30,00 € 

Heizkostenzuschlag (ca. Oktober - April) 20,00 €/ für MA 10,00 € 

 

Gesonderte Gebühren für Wasser / Abwasser und Strom werden nicht erhoben. 

Bei Vertragsabschluss ist eine Kaution in Höhe von EURO 50.- fällig, die 
nach Abnahme der Räumlichkeiten wieder zurückgegeben wird. 
Die Gebühren für die Nutzung des Evangelischen Gemeindehauses sind 
nach der Veranstaltung binnen Wochenfrist zu zahlen. 
 
Konto der Evang. Gesamtkirchengemeinde 

BLZ 642 500 40 – Kto. 402 127 

Kreissparkasse Sulz 

IBAN DE23642500400000402127 
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